
Aufsatz

Studium

Referendariat

Fallbearbeitung

4 Jus ql>ots

Juristische Schulung
Zeitschrift für Studium und Referendariat

Herausgeber
Präsident des LG Prof. Dr. Michael Huber
Prof. Dr. Stephan Lorenz, Mitglied des BayVerfGH
Prof. Dr. Thomas Rönnau
Präsident des BVerfG Prof. Dr. Andreas Voßkuhle

Schriftleitung
Rechtsanwalt Dr. David Herbold
Rechtsanwältin Dr. Urte Hùsch

55. Jahrgang
April 2015 . Heft 4

www.JuS.de
Beirat
Privatdozent Dr. Carsten Bäcke¡ - Wiss. Assistent D¡ Christian Becker - Akad. Rat Dr. Ch¡istian Brand - Privatdozent Dr. Eike Michael F¡enzel -
Akad. Rat Dr. Michael Goldhammer, LL.M. - Akad. Rat Dr. Jan Felix Hoffmann - Dr. Elisa Hoven - Privatdozent Dr. Albert Ingold -
Akad. Mitarbeiterin Dr. Ann-Kat¡in Kaufhold - Akad. Rat Dr. Manuel Ladiges, LL. M. - Privatdozent Dr. Sebastian Omlor, LL. M,, LL. M. Eur. -
Jun.-Prof. Dr. Meh¡dad Payandeh, LL. M. - Akad. Rat Dr. Stephan Pötters, LL. M. - Akad. Rat Dr. Chris Thomale, LL. M. - Akad. Rat Dr. Daniel
Ulber

Prof. Dr. Lutz Lammers:
Lernen imJurastudium und in der Examensvorbereitung

- Non scholae, sed vitae discimus

Prof. Dr. Pbilipp S. Fiscbinger, LL.M. (Haruard):
Grundfälle zur Bedeutung des Schweigens im Rechtsverkehr
- Reden ist Silber, Schweigen ist Gold?

\X/iss. Mitarbeiter Dr. Alexander Stöhr und Ref . iur. Torben lllner:
Die lnhaltskontrolle von Arbeitsverträgen

Rechtsreferendar Stefan Glasmacher und Stephan Pacbe:
Geldentschädigungsanspruch bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen

Wiss. Mitarbeiter Moritz Begemeier und Johannes'Wölfel:
Betrugsschaden trotz gutgläubigen Erwerbs ?

Präsident des BVerfG Prof . Dr. Andreas VolSÞuhle und
Aþad. Rat Dr. Th omas'Wischmeyer :

Grundwissen - Öffentliches Recht: Die Rechtsverordnung

Re ch t sanw àltin D r. Cat h r in Mäcb tle :

Das Vorabentscheidungsverfahren

'Wiss. Mitarbeiter Rechtsanwab Tilman Schuhheif3 :
Der Prozessvergleich - typische Fallkonstellationen im Assessorexamen

'Wiss. Mitarbeiter Pøul Krell und Stud. iur. Anna K. Bernzen, LL. B.:
Anfängerklausur - Strafrecht: Doppelirrtum auf Rechtfertigungsebene -
Eine Fehlzündung mit Folgen

Aþad. Rat Dr. Suen Simon und Stud. HilfsÞraft Cbristopher Lipp:
Anfängerklausur - Öffentliches Recht: Grundrechte - Vom Schulhof in den Krieg

Aþad. Rat Dr. Christian Brand und Wiss. HilfsÞraft Samuel Strauf3:
Fortgeschrittenenklausur - Strafrecht: Verkehrsstrafrecht - ,,Eine Radtour,
die ist lustig" ... und manchmal auch strafbar

P r of. Dr. \X/o lfgang Kai ser :

(Original-)Referendarexamensklausur - Zivikecht: Vormerkung, Bedingung
und Leistung durch Dritte

Prof. Dr. Geruit Hornung und'Wiss. Mitarbeiterin Magdalena Schmidt:
Referendarexamensklausur - Öffentliches Recht: Staatsorganisationsrecht -
Rassismusprävention durch Parteibeschimpfung

Richter am LG Dr. Holger JàcÞel:
Aktenvortra g - Zivilrecht: Haftpfl ichtversicherung - Schadensanmeldung
nach Verkehrsunfall

289

294

299

303

307

31.1

31,4

318

322

.)L /

JJ/

343

349

www JUS de



5tänd¡ge Mitarbeiter der Rechtsprechungsübersicht

Zivilrecht
Prof. Dr. Burkhard Boemke, Leipzig
Prof. Dr. Volker Emmerich, Bayreuth
Prof. Dr. Florian Faust, LL. M., Hamburg
Prof. Dr. Gerald Mäsch, Münster
Prof. Dr. Thomas Riehm, Passau

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Karsten Schmidt, Hamburg
Prof. Dr. Martin Schwab, Berlin
Prof. Dr. Marina'S(/ellenhofer, Frankfurt a. M.

Rechtsprechungsübersicht

Strafrecht
Prof. Dr. Bernd Hecker, Trier
Prof. Dl Matthias Jahn, Frankfurt a.

Öffentliches Recht
Prof. Dr. Dieter Dörr, Mainz
Prof. Dr. Friedhelm Hufen, Mainz
Prof. Dr. Matthias Ruffert, Jena
Prof. Dr. Michael Sachs, Köln
Prof. Dr. Peter Selmer, Hamburg
Prof. Dr. Rudolf Streinz, München

Prof. Dr. Christian Waldhoff, Berlin

Unwirksame Kündigungsfristregelung in einer Satzung

B G H, U rt. u. 29.7 .201 4 - ll ZR 243 I 1 3, N JW 2 0 1 4, 3 2 3 9

Prof. Dr. Burþbard Boemþ.e
353

Prof. Dr. Thomas Riehm Abbruch einer Internetauktion
BGH, Urt. v.12.11.2014 -Vlll ZR 42114, NJW 201 5, 548 355

Prof. Dr. Gerald Miisch Verschwiegenheitspflichtverletzung eines Personalberaters

oLG Frankfurt a. M., Urt. v. 8.5.2014 - 16 U 175113, NJW 2014,3376 358

Prof. Dr. Martin Scbwab Kosten der Mangelfeststellung als Nacherfüllungskosten

BG H, U rt. u. 30.4.201 4 -Vlll ZR 27 5 11 3, NJW 201 4, 235 1 361

Prof. Dr Dr. h. c. mult. Karsten Schmidt Bereicherungsausgleich im Mehrpersonenverhältnrs
BGH, Urt. v.19.9.2014-V 2R269113, NJW 2015,229 -t t].t

Prof. Dr. Marina Wellenhofer

Prof. Dr. Bernd Hecþer

Zugewinnausgleich
BGH, Beschl. v. 12.11.201 4-Xll 78 469113, NJW-RR 2015, 132

Strafbefreiender Rücktritt yom versuchten Tötungsdelikt

BGH, Beschl. u.9.9.2014- 4 StR 367/14, NStZ 2015, 26

365

367

Prof. Dr. Bernd Hecþer Heimtückemord
BGH, Beschl. v. 5.8.2014- 1 StR 340/14, BeckRS 2014, 17699 370

Prof . Dr. Matthias Jahn

Prof. Dr. Matthias Ruffert

Fahrzeugführereigenschaft
BGH, Beschl. u.23.9.2014-4 StR 9211 4,NZV 2015,145

Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH
EuG H, U rt. u. 1 1 .9.201 4 - C-1 1 2 I 13, EuZW 201 4, 950

372

374

Prof . Dr. Michael Sachs Anspruch des Opfers auf Strafverfolgung des Täters

BVerfG, Beschl. v. 6.10.2014 - 2 BvR 1 568112, NJW 2015, 150 376

Prof . Dr. Friedhelm Hufen Wissenschaftsfreiheit
BVerfG, Beschl. v. 24.6.2014 - 1 BvR 321 7/07, NVwZ 2014' 1370 378

Prof. Dr. Peter Selmer Kampfhundebesteuerung
BVerwG, Urt. v. 1 5.10.2014-9 C 8/13, BeckRS 2014,59184 381

Prof. Dr. Christian Waldboff Abgrenzung von Verwaltungsakt und innerdienstlicher Weisung

HmbOVG, Beschl. v. 30.6.201 4 - 1 Bs 1 21 I 1 4, NVwZ-RR 201 4, 807 383

www Jus de )uS qtzos 5



[rruHalr
ö

OJZ aktuell 241

Beiträge
Ð Der Streitgegenstand - ein schillernder Begriff
Zugleich eine Anmerkung zu den ,,Anlegersammelklagen"
Der Streitgegenstand bereitet auch heute nicht bloß Studierenden, sondern auch der Lehre und der Praxis
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ihrer objektiven Abgrenzungsmerkmale ein gewisses Maß an Sicherheit, jedoch zeigt sich immer wieder,

dass der Streitgegenstand im Einzelfall von den Gerichten unvorhersehbar abgegrenzt wird. Dies hat zur

Folge, dass der Umfang des Streitgegenstands je nach Bedarf - uU auch mit Spitzfindigkeiten in der Klage-

formulierung - geändert wird.
V o n Astrid D eixler - H üb n er
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kann, dass die Gerichte nicht nur isoliert über den Klageanspruch entscheiden, sondern eine gesamte Ge-

schäftsbeziehung mit Rechtskraftwirkung aufarbeiten, um rasch und effizient im allseitigen Interesse

Rechtssicherheit zu schaffen.
Von Markus Kellner

Ð Altersunterscheidung in Strafuerfahren unter Heranziehung
des medizinischen Sachverständigenbeweises .

Als Folge rezeîfer Wanderungsbewegungen kam es im EU-Raum zu einem Anstieg an zivil- und strafrecht-

lichen Verfahren von Personen undokumentierter Identität und damit fraglichen Alters. Vor diesem Hin-
tergrund wurden ab 1997 rechtliche und wissenschaftliche Rahmenbedingungen der forensischen Alters-

diagnostik entwickelt. Unter Berûcksichtigung der entsprechenden EU-Regulative normierte der österr Ge-

setzgeber bei begründetenZwelfeln am Minderjährigenvorbringen den medizinischen Sachverständigenbe-

weis zur fremdenrechtlichen Altersdifferenzierung wie auch dessen Methodik. Damit steht ein Standard zur

Verfügung, der auch in Strafuerfahren zlur Anwendung kommen kann.

Von Ernst Rudolf
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Gesellschaft vermietet hat; zu Voraussetzung und Berech-
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greifbar
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+Editorial .,......
Österreichs lokale Kammer
Von Lothar Wiltschek

Beitrag
+ Fremdsprachige Beweisurkunden im Zivilverfahren
Gerichtssprache ist Deutsch. Im internationalen Geschäftsleben erstellte Urkunden sind jedoch oft in einer
anderen Sprache verfasst. Der Beitrag untersucht, ob bei Vorlage fremdsprachiger Beweisurkunden immer
eine Übersetzung erforderlich ist, wer dafur zu sorgen hat und welche Folgen dabei unterlaufene Fehler nach
sich ziehen.
Von Andreøs Sengstschmid

OBI-Leitsätze
+ ÖBl-Leitsätze 201 5/9 - 17

oGH 18. 11.2014, 4 0b 177114d
Mit Anmerkung ton Gottfried Musger

Bericht
+ Überblick uber die markenrechtliche Rsp des OLG Wien als Rechtsmittelgericht
gegen patentamtliche Entscheidungen
Von David Plasser

+ Fair-Play-Regeln - Zur Nichtbelieferung von Sporthändlern
OGH als KOG 26.6.2014,16Ok1413
Mit Anmerkung von Viktoria Robertson

Ð klimaneutral ll - Zur Qualifikation der Klagebefugnis von Mitbewerbern im IPR
oGH 18. 11.2014, 4 0b 147114t
Mit Anmerkung von Martinø Melcher
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Ð Fußballerfotos -Zu den Voraussetzungen für eine Unterlassungsklage
gegen Hostprovider. , .

oGH 21. 10. 2014, 4 0b 1 40t14p
Mit Anmerkung von Elisabeth Staudegger

) Pez Hejduk -Zur internationalen Zuständigkeit bei Urheberrechtsverletzungen
im lnternet
EUGH 22. 1 . 201 5, C-441 11 3, Pez Hejdukl EnergieAgentur.NRW GmbH
Mit Anmerkung von Gottfried Musger
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åEditorial ....
Von Georg E. Kodek, Døniel Vørro und Johannes ZoIIner

Beiträge
+ Überblick uber die höchstgerichtliche Judikatur in Stiftungssachen im Jahr 2014. .

Das Privatstiftungsrecht eröffnet den Stiftern viele Möglichkeiten bei der Gestaltung der Stiftungserklärung.

Da zahlreiche Fragen vom Gesetz unbeantwortet bleiben, ist die Praxis auf Klarstellungen durch das Höchst-

gericht angewiesen. In den insgesamt zwölfim lahr 2014 zum Privatstiftungsrecht ergangenen Entscheidun-

gen sah sich das Höchstgericht mit einer Vielzahl von Fragestellungen konfrontiert. Der Bogen der behan-

delten Themen spannt sich von der linderung der Stiftungserklärung, über den vorstandsähnlichen Beirat

bis hin zur Abberufung von Stiftungsorganen und ihren Mitgliedern.
Von Christina Wrann

å Die Privatstiftung und die Übergangenen amtsbekannten Parteien

im gerichtlichen Abberufungsverfahren . . .,
Ist das Ende der Kontrolldefizit-Judikatur erreicht? ,,Die Privatstiftung selbst ist in einem Abberufungsver-

fahren nach S 27 Abs 2 PSG nicht Partei", lautet der aus OGH 17. 9. 2014, 6 Ob 75ll4v extrahierte Rechts-

satz. Dieses Ergebnis passt nur schwer in das bisherige Rechtsschutzsystem der Organabberufung, wenn es

die Stiftung ist, die zu ihrem Schutz als Antragstellerin einschreitet. Gleichzeitig wirft die höchstgerichtliche

Zuerkennung der Parteistellung für zahlreiche andere Stiftungsbeteiligte einige Fragen zur Rechtssicherheit

auf. Anhand einer Besprechung des Anlassfalls werden naheliegende, aber dennoch gänzlich neue prozes-

suale Themen auf gezeigl.
Von Peter Melicharek

Ð Reichweite der stiftungsrechtlichen Zuwendungssperre
Zugleich eine Besprechung der Entscheidung fIOGH 5.9.2014,02. CG'2013'281
Das liechtensteinische und das österreichische Stiftungsrecht kennen keine Kapitalaufbringungs- und Kapi-

talerhaltungsvorschriften. Der Schutz der Gläubiger wird alleine dadurch sichergestellt, dass Ausschûttun-
gen an die Begünstigten nicht erfolgen dürfen, wenn es dadurch zu einer Schmälerung des Haftungsfonds

der Stiftung kommen wi.irde. Der Beitrag geht der Frage nach, ob und in welchem Umfang auch mögliche

Pflichtteilsergänzungsansprüche gegen die Stiftung von dieser Ausschüttungssperre erfasst sind.

Von Bernhard Motal und Mørtin Schauer

t Steuerliche Angehörigenjudikatur im Zusammenhang mit Privatstiftungen . . . .

Kommt es zu Rechtsgescháften zwischen Stifter, Begünstigten oder einem Mitglied des Stiftungsvorstands

und der Privatstiftung, geht die österreichische Rechtsprechung und Finanzverwaltung für dessen steuerli-

che Anerkennung von einer generellen Anwendung der strengen Grundsätze für die Rechtsbeziehungzwi-

schen nahen Angehörigen aus. Darunter ist vor allem die besondere Prüfung der Fremdüblichkeit zu ver-

stehen. In diesem Artikel wird die Anwendung der ,,Angehörigenjudikatur" auf die im Umfeld einer Privat-

stiftung stehenden Personen und Organe überprüft.
Von Mørco Thorbøuer

Ð StiftEG: Berucksichtigung von Bedingungen und Befristungen?
Nach den StiftR 2009 führt der Eintritt einer auflösenden Bedingung oder Befristung, die bereits bei der Zu-

wendung vereinbart wurde, nicht zur Rückerstattung der Stiftungseingangssteuer. Dagegen wurden im
ErbStG (maßgeblich für die Stiftungseingangsbesteuerung bis zum 31.7.2008) auflösende Bedingungen

und Befristungen aufgrund eines Verweises auf das BewG berücksichtigt. Ein solcher Verweis findet sich

auch im StiftEG. Daher sind Zuwendungen unter einer aufschiebenden Bedingung erst bei Eintritt der Be-

dingung zu berücksichtigen; auf der anderen Seite sollte die Festsetzung der Stiftungseingangssteuer auf An-
trag bei Eintritt der auflösenden Bedingung oder Befristung berichtigt werden.
Von Daniel Varro
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Rechtsprechung
Stift u ngsrecht Österreich

+ Zur Bestellung des Stiftungsprüfers
OGH 28.8.2014,6 Ob 103/14m

+ Keine Parteistellung der Privatstiftung im gerichtlichen Abberufungsverfahren
ocH 1 7. 9. 2014, 6 0b 75/14v

+ Änderungen der Stiftungserklärung durch den Stiftungsvorstand
ocH 9.10.2014,6 0b 198/13f

å Rechtliches lnteresse an der Feststellung der Unwirksamkeit
der Stift ungszusatzurkunde
ocH 1 9. 11. 2014, 3 0b 120t14i
Mit Anmerkung von Günther Loibner

) Zur Abberufung von Organmitgliedern
oGH 1 5. 12. 2014, 6 0b 121 l14h

Forum
Ð Firmenbuch-Gesellschaften-H@y-Statistik 201 5
Von Gerwin Haybäck

Bericht
t Fachgutachten des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision der
Kammer der Wirtschaftstreuhänder zu ausgewählten Fragen bei der Tátigkeit als
Stiftungsprüfer
Beschlossen in der Sitzung des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision am 29. 6. 201 0 als
Fachgutachten KFS/PE 21 , überarbeitet im September 2014

Stiftungsradar
+ Stiftungsradar
Von Franz Hørtlieb, Matthias Schimka, Marco Thorbauer und Marie-Theres Volgger
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Die Reichweite der Neutralisierungstheorie .......
Prof. Dr. Jochen Glöckner, LL.M. (USA), Konstanz
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Schwerpunkt:

GuterRatlohntsich A
Von Mythen und Rechtsstreitigkeiten. Ein Streifzug durch den
Beratungsalltag von AK und ÖGB.

Edolgsgeschichtefortsetzenl 14
Das A¡beitsverfassungs ges etz hat viele Verbesserungen beschert.
Damit dies auch so bleibt, sind Anpassungen notwendig.

Arbeiter sind ungleicher 16
Zwischen A¡beiterlnnen und Angestellten gibt es weiterhin gra-
vierende Unterschiede, sachlich gerechtfertigt sind sie nicht mehr.

Fauletrüchte 18
,,Geerntet in Österreich" ist noch keine Garantie Íìir faire Arbeits-
bedingungen. Die neue UNDOK-Stelle berät Betroffene.

Asylsuchende: Bitte waden 20
Zumindest theoretisch dúrfen Asylsuchende erwerbstätig sein.
In der Praxis aber werden sie vom A¡beitsmarkt ferngehalten.

Scharfe Schere gegen schrrarze Schafe 22
Neue Instrumente gegen die Ausbeutung von A¡beitnehmerln-
nen im Fokus.

Scheinbar selbstbestimmt 26
In die Selbstständigkeit gedrängt und mit wenig abgespeist: \Øo
das fubeitsrecht ausgeblendet wird.

Fairness im Arbeitsvertrafl 28
Nicht alle Klauseln in Arbeitsverträgen, die Arbeitnehmerlnnen
benachteiligen, sind unzulässig, in jedem Fall aber unfair.

Arbeit à la Amazon für alle? 30
Über einen Grundsatzkonflikt, der über die Arbeitsbedingungen
einer lanzen Branche entscheiden könnte.

Streik Ja, düden die das denn? 32
\Øenn in Österreich einmal gestreikt wird, wird mit Sanktionen
gedroht. Doch Streik ist ein Menschenrecht.

Mehr Zeit statt Geld 34
Seit 2013 gibt es die ,,Freizeitoption" in der Elektro- und Elek-
tronikindustrie. Eine erste Bilanz.

Gold beigutem Arbeitsklima 36
Arbeitsklima Index: Die Beschäftigten legen zudem auf ein erfül-
lendes Aufgabengebiet und ein gutes Einkommen wert.
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llas Recht auf lnklusion
Behinderte Menschen sehen sich oft mit
frontiert. Die größte ist die Exklusion im

lnterview:

lnterview mit Anna Ritzberger-Moser 8
Über rechtliche Herausforderungen der neuen Arbeitswelt und
die Ungleichbehandlung von Arbeiterlnnen und Angestellten.

Aus Al{ und Gewerkschaften:

7o Jahre 0GB 40
Im April 1945 wurde der ÖGg gegründet. Für den ÖGB ein

willkommener Anlass, um österreichweit seine Türen zu öffnen.

www.arbeit-wirtschaft.at
Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Homepage sowie die eine oder andere

Ergänzung zu einzelnen Themenschwerpunkten, die wir aus Platzgründen ín der

Zeitschrift nicht mehr berücksichtigen konnten.
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Dieser Code kann mit einem internetfähigen Kamera-

Handy abfotograf iert werden. Ein,,Reader" entschlüsselt

den Code und führt Sie auf die gewünschie Website.

Die Reader-Software erhalten Sie zum Beispiel hier:

www.beetagg.com/downloadreader

Standards:

Standpunkt Recht gegen Macht

Ueranstaltung: lnternationaler trauentag

Aus AK und Gewerkschaften

llistorie: Selbstständig abhängig

Iahlen, Daten, takten

lÏir sind Europa

trisch gebloggt

l{icht zuletzt - von llans Trenner

Man kann nicht alles wissen

Erklärungen aller gtün markierten'W-orte.

blog.arbeit-wirtschaft.at
twitter.com/AundW

www.f acebook.com/arbeit.wirtschaft
www.arbeit-wirtschaft.aVkiosk
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In der neuen fubeitswelt mit ihren Ambi-
valenzen gibt es Machtungleichgewichte

zwischen fubeitgebern und Arbeitneh-
merlnnen, die der Gesetzgeber einst aus-

gleichen wollte. Im Interview sagt die

,,oberste fubeitsinspekto¡in Österreichs",

Anna futzberger-Moser: ,+A.uf diese Fragen

haben wir noch keine A¡twort gefunden."
-l7ir 

geben einen Einblick in die fubeit der

Rechtsberatung (S. 12), werfen einen Blick
zurück und nach vorne (S. 14) und thema-
tisieren überholte (S. 16) wie neue aufge-

zwungene Ungleichbehandlungen (S. 18-
29). Iî einem Gastbeitrag berichtet die
deutsche Gewerkschaft ver.di über die fu-

beitskämpfe gegen den US-RiesenAmazon,

die ein Grundsatzkonflikt über die ktinfti-
ge Gestaltung der fubeitsbedingungen ei-

ner genzen Branche sein könnten (S. 30).

Brandaktuell lesen Sie neue Erkennt-
nisse, wonach Streik ein Menschenrecht

ist (S. 32). Die GPA-djp zieht Bilanz über

die neue Option in einer ihrer Branchen,

statt Lohn- und Gehaltserhöhungen eine

A¡beitszeiwerkürzung in Anspruch zu

nehmen (S. 34), wir thematisieren die

Bedeutung des Arbeitsklimas (S. 36) und

sprechen über Diskriminierungen am

fubeitsplatz (S. 38). Und Sie finden einen

Überblick über die bevorstehenden

70-Jahr-Feiern des ÖGB in den Bundes-

ländern (S. 40).

Die Kolumne ,,Nicht zrlelzt" stammt
díeses Mal aus der Feder von Hans Then-

ner. llnter,,Frisch gebloggt" lesen Sie In-
teressantes aus unserem Expertlnnenblog
blog.arbeit-wirtschaft.at. Online finden
Sie uns wie gewohnt unter wwwafbeit-

wirtschaft.at sowie auf www.f acebook.com/

arbe¡t.wirtschaft und twitter.com/AundW.

\Vir freuen uns stets über Kritik und An-
regungen (aw@oegb.at) und wünschen

viel Vergnügen bei der Lektüre.
Für døs Redøþtionsþomitee

Sonja Fercher

Machtungleichgewichte Redaktion intern
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FACHZEITSCHRI DER
ÖSTERREICHIScH
SOZIALVERSICHERUN

Liebe Leserinnen und Leser!
ln der März-Ausgabe der Sozialen Sicherheit werden die neuen Leis-
tungen im Bereich der Zahnspangen-Versorgung und der kieferor-
thopädischen Behandlung nicht nur vorgestellt, Sie finden dabei auch
diverse Fallbeispiele.

Generell steht das Thema Gesundheit der Kinder- und Jugendlichen
für die österr. Sozialversicherung im Fokus. Dr. Peter Scholz (Haupt-

verband) erläutert die Sirategie zu Aspekten der Kinder- und Ju-
gendgesundheit, wobei Versorgungsmodelle über multidisziplinär

ausgestattete Einrichtungen konzipiert wer-
den wird. Ebenso soll eine sinnvolle Steue-
rung des Zuganges gewährleistet sein und
die Prävention bzw. Früherkennung von
Defiziten forciert werden.
Heuer beging der Hauptverband das zehn-
jährige Jubiläum des Erstattungskodex für
Arzneimittel und dies eben in einer Phase, in
der die Medikamentenpreise steigen. Mit der
61. ASVG-Novelle, die am 1. Jänner 2005 in
Kraft trat, fiel der Stadschuss für den EKO,

der das bis dahin bestehende Heilmittelverzeichnis ablöste. Nach
zehn Jahren erweitert der Hauptverband seine lnformationsmöglich-
keiten und bietet eine kostenlose Datenbank-App mit rund 4.800
Medikamenten an. Auch wurde im Auftrag des Hauptverbandes eine
Umfrage zur Medikamentenversorgung in Österreich durchgeführt,
deren Ergebnisse in dieser Ausgabe präsentiert werden.
Dr. Johannes Gregoritsch (Hauptverband) kommentiert ein Erkenntnis
des VfGH, das die Situation der gynäkologischen Versorgung in Öster-
reich betrifft. Darin wird die Rechtmäßigkeit der Bevoaugung von weib-
lichen Frauenärzten bei der Vergabe von Einzelvefträgen betätigt. Der
VfGH betont in seiner Begründung die Perspektive der Patientinnen
und den entsprechenden Versorgungsautrag der Sozialversicherung.
Als geeignetes Regelungsinstrument dient dabei die Reihungskriterien-
VO (S 343 Abs. 1a ASVG), die in ihrer dritten Novelle auf die besondere
Vertrau en swü rd i g keit d u rch ei n e Arzti n abstelll.
Mag. Andreas Vranek (HVB) kommentiert ein weiteres VfGH-Er-
kenntnis zum Sonn- und Feiertagsdienst von Arzten und MMag. Dr.

Martin Meissnitzer (HVB) befasst sich in seinem Artikel mit der Be-
trugsbekämpfung im Rahmen der sozialen Sicherheit, ein Thema, das
seit 2014 ebenso mit besonderer Kompetenzsetzung durch deñ HVB

verfolgt wird. Der ausführliche Beitrag leistet eine solide Bestands-
aufnahme und zeigt Perspektiven einer
fung auf.

Betrugsbekämp-

Dr. Wilhelm Donner
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90 Gesunde Belriebe - ,,BGF"-Gütesiegel in drei
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91 Ab 1 Juli 2015 werden 180 Kieferorthopäden die
Versorgung sicherstellen: Zwei neue Leistungen der
Sozialversicherung bei Zahnspangen-Versorgung

Neue Wege
94 Das Thema Kinder- und Jugendlichengesundheit steht

für die österreichische Sozialversicherung im Fokus
Dr. Peter Scholz

lnformation
96 Zehn Jahre Erstattungskodex für Arzneimittel -

Sozialversicherung kämpft gegen steigende
Medikamentenpreise

Rechtspanorama
.1 00 Frauenärztinnen bevorzugt - Warum? Ern elwas anderer

Kommentar zum Erkenntnis des VfGH das Anlass gibt.
einen Blick auf die Umsetzung des Bechts auf
Gesundheit in Osterrerch zu werfen.
Dr. J oh a n nes G rego ritsc h

106 Was bedeutet ,,Wochenenddienst" flu Arzle?
Heißt dies nur ..Sonn- und Feiertagsdienst"?
Auch solche Fragen landen vor dem
Verf assungsgerichtshof .

Mag. Andreas Vranek

108 ,,fraud and error" in der Sozialversrcherung:
Betrugsbekämpfung und soziale Sicherheit
MMag. Dr. Martin Meissnitzer

Health System Watch ll2015
121 Schwerpunkt Spitalsfinanzierung: Woher kommt

das Geld?
Thomas Czypionka, Gerald Röhrling, Frank Kronemann.
Miriam Reiss

Sowert in diesem Heft personenbezogene Bezerchnungen nur rn rnann-
lrcher Form angeführt srnd beziehen sie srch auf Fratren uncl Männer in

glercher Weise Bei der Bezerchnung bestrmmter Personen oder Perso-
nengruppen wrrd die ¡eweils geschlechtsspezifische Form verwendet



zAs
INHALT

Praktikum und Voluntarlat

+Editorial ,...
EuGH zur kollektiven Rechtsetzung für (Schein-)Selbständige
Von Martin Risak

Beiträge
+ Praktikum: Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis? . . . .

Abgrenzungskriterien im Lichte der Rechtsprechung
Praktikanten können im Rahmen eines nicht dem Arbeitsrecht unterliegenden Ausbildungsverhâltnisses

oder in Form eines ,,normalen" Arbeitsverhältnisses beschâftigt werden. Die Grenzen zwischen diesen bei-

den Vertragstypen verschwimmen in der Praxis oftmals.
Von Dominika Przeszlowska

å Unentgeltliche Ausbildungsverhältnisse im Arbeits- und Sozialrecht .

Vielfach werden Praktika freiwillig als Ergänzung zu einer schulischen oder universitâren Ausbildung ab-

solviert, häufig auch von den Ausbildungseinrichtungen vorgeschrieben. Weiters sollen Schulveranstaltun-
gen in Form von Schnuppertagen im Betrieb den Schülern die zukünftige Berufswahl erleichtern. Der Bei-

trag widmet sich unentgeltlichen Ausbildungsverhältnissen, der Abgrenzung von echten Arbeitsverhåiltnis-

sen sowie deren sozialversicherungsrechtlicher Behandlung.
V o n C ar olin e Gr af- S chim ek

+ Die Mitwirkung der Arbeitnehmerverlreter in Ausschüssen des Aufsichtsrats , .

Die Bildung von (Fach-)Ausschrissen in Aufsichtsräten ztr Verbesserung der Unternehmensführung ge-

winnt bei größeren Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Mit der Ausschussbildung sind auch weitrei-
chende Konsequenzen flir die Mitwirkung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat verbunden, die im Beitrag the-
matisiert werden. Fragen in Zusammenhang mit dem Einsichtsrecht der Arbeitnehmervertreter in die Vor-
standsverträge runden den Beitrag ab.

Von Wilhelm Wachter

ZAS -J u d i katu rü bers i cht
+ ZAS-Judikatur 201 S/25 - 45

Rechtsprechung
å Auswirkungen von Arbeitszeitreduktion auf den urlaubsanspruch
oGH 22.7. 2014,9 obA 20/14b
Mit Komrnenta.r yon Andreas Gerhartl

49

52

58

66

72

76

50 ;-; .i lzols'l:'i:



AISBi

Ð Bestellung von Rektorlnnen , . .

oGH 26. 6. 2014, I ObA A14y
Mit Kommentar lon Günther Löschnígg

Ð Elternteilzeit: Verschlechternde Versetzung ist Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts
oGH 25. 6. 2014, I ObA A141
Mit Kommentør yon Daniela Krömer

Muster
Ð Vereinbarung eines Pflichtpraldikums
V o n Car olíne Gr af- S chimek

87

91

95

Standards
Ð lmpressum 49

Beilage
Ð Jahresregister 2014

Ve ranstaltungen und Sem¡nare
43. Wissenschaftliche Arbeitstagung der Hans-Schmitz-Gesellschaft und
des lnstituts für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien:
Beitràgsrechtliche Fragen der Sozíalversicherung
+ 11 . und 12. Mai 201 5, Traunkirchen

Bei dieser Tagung sind folgende Vorträge vorgesehen:
- Fehlbeudeilung der Beitragspflicht und ihre Konsequenzen (Univ.-Ass. Dr. Schörghofer)
- Das Verhältnis zwischen der europäischen Sozialrechtskoordinierung und dem Steuerrecht in grenz-

überschreitenden Fällen (MinRat \Aag. Pöltt)

- Strafrechtliche Konsequenzen bei fehlender oder unzureichender Beitragszahlung (Dr. Meißnitzer)

- Vedahrensrechtliche Probleme im Beitragsrecht (HR Hon-Prof. Dr. Müller)

- Vedassungsrechtliche Probleme des Beitragsrechts (Univ.-Prof. Dr. Wiederin)

Anmeldungen können unter Venuendung des unter www.univie.ac.atlarbeitsrecht verlügbaren
Anmeldeformulars vorgenommen werden.
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iEditorial ...
ZAS-Seminar 2O14
Von Anton Spenling

97

Beiträge
+ Flexibilität in der Arbeitszeit 99
Von den weitreichenden arbeitszeitrechtlichen Pìänen des Regierungsprogramms wird vorerst nur die Lo-
ckerung der Arbeitszeitaufzeichnung umgesetzt. Dabei stellen sich im Arbeitszeitrecht aktuell praxisrele-
vante Fragen, denen im Beitrag nachgegangen wird: Wie weit reicht Gleitzeit? Wann entflillt der Mehrar-
beitszuschlag? Wie können zusätzliche Überstunden vereinbart werden?
Von Rolf GleiJ3ner

{All-in-Vereinbarungen,. 105
Es klingt doch so einfach: ein Gesamtentgelt flir alle Arbeitsleistungen, nicht mehr und nicht weniger, damit
AG und AN wissen, woran sie sind. Aber es ist nicht so einfach wie gedacht, wenn ein Mindestentgelt ga-
rantiert ist, vor allem, wenn nicht klar ist, wie hoch dieses Mindestentgelt überhaupt ist.
Von Florian G. Burger

Ð Ausgewähltes Judikatur-Update 113
Wie immer zwingf. der zeitlich enge Vortragsrahmen zu einer Auswahl. Geworden sind es letztlich 30 Ent-
scheidungen, die unter dogmatischen und praktischen Aspekten für sich allein oder iZm anderen Entschei-
dungen besonders wichtig erschienen. Kurze Anmerkungen im Rahmen der Darstellungstabelle erleichtern
wieder das Erkennen der Auswirkungen und der Bedeutung der ausgewählten Entscheidungen.
Von Frønz Schrank

Ð Hintergründe der Arbeitszeitregulierung . . .

Gesundheitsschutz - Emanzipation - Arbeitsmarktpolitik
127

Anhand der Geschichte der gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit in Österreich wird unter Heranziehung
der Gesetzesmaterialien und der parlamentarischen Debatten der Frage nachgegangen, welche Zwecke
mit der Erlassung einschlägiger Gesetze verfolgt wurden sowie welchem Wandel die Zielsetzung der Ar-
beitszeitgesetzgebung unterlegen ist.
Von Martin Risøk

+ Spielräume bei der Vertragsgestaltung . . . . 136
Aufgrund der hohen KollV-Dichte, der Regelung vieler Arbeitsbedingungen durch BV und einer Vielzahl
ein- oder zweiseitig zwingender Gesetzesbestimmungen ist der Gestaltungsspielraum der Arbeitsvertrags-
parteien regelmäßig gering. Insb anhand konk¡eter Vertragsklauseln werden im Beitrag zulässige Spiel-
räume ausgelotet, wobei der Bogen von Formvorschriften über Klauseln hinsichtlich der Probezeit, Bestim-
mungen betreffend Rechte und Pflichten aus dem AV bis hin zu Konkurrenzklauseln und Konventionalstra-
fen gespannt wird. Zudem wird auf geplante Änderungen laut Arbeitsprogramm der Bundesregierung für
die ]ahre 2013 bis 2018 eingegangen.
V on Eliscib eth Kohlb acher

Standards
97

98
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THEMA
Sabine Sadlo: Allzeit bereit für die Finanzpolizei

Um Schwarzarbeit, Lohndumping sowie Abgaben- und Sozialbetrug aufzudecken, erscheint die Finanzpolizei in der Regel nicht nur
unangekündigt und überraschend, die Kontrollen sind auch jederzeit möglich (Tag, Nacht, Samstag, Sonntag, Hochsaison). Daher
empfiehlt sich eine gute Vorbereitung der Unternehmen auf diese Ausnahmesituation um nicht ,,überrumpelt" zu werden. Der aktuelle
Beitrag enthält praktische Tipps und Checklisten zum richtigen Verhalten bei Betriebskontrollen, die einen wesentlichen Beitrag zur
Einsatzbeschleunigung leisten können.

RECHTSPRECHUNG
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THEMA
Roland Polacsek-Ernst: Evaluierung psychischer Belastungen - die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts gestalten

Die Evaluierung psychischer Belastungen ist fester Bestandteil der Belastungsbeurteilung von Unternehmen. Aufbauend auf die

Erlahrung aus über 150 Evaluierungen psychischer Belastungen wird im Beitrag ein roter Faden durch den Prozess gezogen und

mit praktischen Tipps aufgezeigt, wie die Evaluierung gewìnnbringend für das Unternehmen durchgeführt und genutzt werden kann.

RECHTSPRECHUNG

UARBEITSRECHT

Alternatives Urlaubssystem des KV-Arbeitsmarktservice unwirksam

KV-Seilbahnen: Verlängerung der Wochenarbeitszeit bei Durchrechnung der Arbeitszeit

Betriebsübergang: Vordienstzeiten für Einstufung in den Erwerber-KV

KV-Chemische lndustrie: Überstunden in Sonderzahlungen einzubeziehen

KV-Metallgewerbe: Entfall der Sonderzahlungen bei berechtigter Entlassung

n SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Beitragsfreie Personalrabatte auf Produkte anderer Unternehmen

Nichtvorlage von Zeitaufzeichnungen - Schätzung der Beitragsgrundlage

Haft ung des Geschäftsführers für Meldepflichtverletzung

I LOHNSTEUER UND ABGABEN
BFG: Baustellenprämien als laufender Arbeitslohn

BFG: Sachbezugspflichtige Mitarbeitertarife eines Versicherungsunternehmens?
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